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TOLERANZ FORDERN
KOMPETENZ STARKEN



Antragsformular für Einzelprojekte aus dem Kleinprojektefond 2011                                                                                   

Finanzierung erfolgt aus dem Bundesprogramm „TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ des 

Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend


	 
	1.
	Angaben zum Träger des Einzelprojektes
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Name des Trägers / Vereins / der Organisation / Initiative
	

	Rechtsform (soweit vorhanden)
	

	AnsprechpartnerIn für Projektdurchführung
	

	Straße, Hausnummer
	

	Postleitzahl, Ort
	

	Telefon / Fax
	

	E-Mail
	


Unterschriftsberechtigte Person (z. B. Geschäftsführer / Vereinsvorsitzender)

	Name
	

	Funktion
	


1.1. Bankverbindung:

	Name Kontoinhaber
	

	Name des Kreditinstitutes
	

	Kontonummer
	

	Bankleitzahl
	


	 
	2.
	Bezeichnung des Kleinprojektes / der Aktion
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	


	 
	3.
	Dauer und Durchführungsort des Kleinprojektes / der Aktion
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


von
                bis                        Durchführungsort

	
	
	


Es können nur Projekte bewilligt werden, die bis zum 31.12.2011 abgeschlossen sind.

	 
	4.
	Förderschwerpunkt (bitte nur 1 Nennung ankreuzen)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	
	Soziale Integration

	
	
	Interkulturelles Lernen / Antirassistische Bildung

	
	
	Interreligiöses Lernen

	
	
	Kulturelle und geschichtliche Identität

	
	
	Bekämpfungen rechtsextremistischer Bestrebungen bei jungen Menschen

	
	
	Demokratie- und Toleranzerziehung

	
	
	Stärkung der demokratischen Bürgergesellschaft


	 
	5.
	Kurzbeschreibung des Kleinprojektes / der Aktion
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Was soll gemacht werden? (Ziele, Inhalt, Programm/ Aktionen)
	


	 
	6.
	Geplante Anzahl der Projektteilnehmer/innen
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	


	 
	7.
	Finanzierungsplan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


      Zum Bearbeiten Doppelklick auf die Exel-Tabelle, nach Beendigung neben oder unter die Exel-Tabelle klicken.
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1.1.

1.2.

1.3.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.

3.1.

3.2. -  €                     

Gesamtfinanzierung



Einnahmen des Trägers -  €                         -  €                     

Differenz -  €                         -  €                     

Ausgaben des Trägers -  €                        

Summe gesamt: -  €                         -  €                     

Bundesmittel Vielfalt - LAP -  €                         -  €                     

sonstige Einnahmen / Erlöse -  €                         -  €                     

andere Drittmittel -  €                         -  €                     

öffentl. Zuschüsse: Städte / Kreise -  €                         -  €                     

öffentl. Zuschüsse: Bundesland -  €                         -  €                     

öffentl. Zuschüsse: EU-Mittel -  €                         -  €                     

Einnahmen



Eigenmittel



-  €                     

-  €                         -  €                     

Summe gesamt: -  €                         -  €                     

Abschreibungen

3 -  €                         -  €                     

Finanzplanpositionen Gesamt davon 2011

Sachausgaben

2 -  €                         -  €                     

Ausgaben



Personalausgaben

1 

(SV-pflichtig)


	1
	Das Besserstellungsverbot bei der Personalkostenfinanzierung wird eingehalten.

	2
	Honorare sind als Sachkosten einzutragen.

	3
	Anrechnung nur für im Förderzeitraum angeschaffte Investitionen möglich.
	


Der Träger des Aktionsfonds erstattet Kosten für Maßnahmen im Normalfall erst nach Vorlage der entsprechenden Originalbelege (Quittungen).
	 
	8.
	rechtsverbindliche Unterschrift des Antragstellers
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der oben genannten Angaben.

	

	


Ort






Datum

	
	
	


Vorname

        Name


 Funktion




_______________________________

Stempel / Unterschrift

Förderhinweise zur Antragstellung von Kleinprojekten im Rahmen des Aktionsfonds 2011
· Träger des Aktionsfonds ist die JuCo Soziale Arbeit gGmbH. An die Lokale Koordinierungsstelle sind alle Anträge auf Förderung schriftlich und per E-Mail zu richten. Die Dauer des Aktionsfonds ist auf den Zeitraum vom 15.03.2011- 31.12.2011 beschränkt. Eine Bewerbung ist jederzeit möglich. 

· Grundlage der Vergabe der Mittel sind Zielformulieren des Lokalen Aktionsplans Coswig-Moritzburg-Radeburg, an denen sich die Kleinprojekte orientieren müssen. In diesem Rahmen können Kleinprojekte gefördert werden, die sich z. B. auf künstlerisch-kreative Art mit Vielfalt, Toleranz und Demokratie auseinandersetzen, Aufklärungsprojekte (Schulungen/  Weiterbildungen als Tagesveranstaltung), interkulturelle Aktionen oder kleine Feste, aber auch öffentlichkeitswirksame Aktionen und Veranstaltungen, die die Arbeit von Initiativen/ Organisationen zur Förderung von Toleranz und Demokratie in das Gemeinwesen kommunizieren 
· Um möglichst viele Aktionen und Maßnahmen fördern zu können, wird die maximale Förderhöhe für einzelne Maßnahmen auf 500,- € festgesetzt, wobei hier ein Eigenanteil von zusätzlich 25 % zu leisten ist, d.h. Antragsvolumen mind. 667,00 €! In diesem Rahmen werden Kleinprojekte gefördert, die 

· mindestens von zwei Partnern durchgeführt werden, um den Aspekt der Vernetzung Rechnung zu tragen; 

· Die Projekte ein zusätzliches Angebot sind, welche keinen Ersatz zu weggefallener Jugendarbeit oder Mittelkürzungen darstellen;

· In der Regel findet eine Projektförderung nur einmalig in der Förderperiode 2011 – 2013 statt;

· Mindestens 75 % der Teilnehmer/Innen müssen den Wohnsitz im Fördergebiet haben;

· Erfüllung des Kriteriums „Nachhaltigkeit“: Wie wirkt das Projekt in die Zukunft? 

· Von der Antragstellung ausgeschlossen sind Projekte, die bereits im Rahmen des Lokalen Aktionsplans gefördert werden.

· Zur Beantragung von Kleinprojekten steht ein verkürztes Antragsformular zur Verfügung, welches mit Angaben zum Antragsteller, einer kurzen Beschreibung der geförderten Maßnahme sowie zum Förderumfang eingereicht werden muss. Hinzu kommt ein Finanzplan, in dem die einzelnen Kosten aufgeschlüsselt sind.

· Als Anlagen sind dem Antrag beizufügen:
3 nachvollziehbar recherchierte Preisauskünfte für Fremdleistungen unter 499,- €, 3 Kostenvoran-schläge für Fremdleistungen ab einem Wert von 500,- € (z. B. Druckaufträge für Flyer, Plakate usw.); Verträge für eventuelle kurzfristige, projektbezogene Miet-/ Pachtverhältnisse
· Für jedes Vorhaben muss ein eigener Antrag gestellt und darüber entschieden werden. 
· Die Träger der geförderten Einzelprojekte haben eine Einverständniserklärung zu unterzeichnen, in der sie sich zur freiheitlichen-demokratischen Grundordnung bekennen und eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit gewährleisten.
· Gefördert werden können unter anderem, aber nicht nur, die Durchführung und Kommunikation von Veranstaltungen (Miete für Veranstaltungsräume, Flyer, Plakate, Honorare); die Kommunikation der eigenen Arbeit in den Stadtteil bzw. Öffentlichkeitsarbeit; die Kommunikation relevanter Themen in die Öffentlichkeit (für Sensibilisierung, Aufklärung) usw. 

· Es werden keine dauerhaft anfallenden Kosten (z. B. monatliche Miete, monatliche Telefonkosten bzw. Kosten für monatliche Telefonflatrate usw.) gefördert. Da Kleinprojekte i. d. R. in einem kurzen Zeitraum durchgeführt werden, ist die einmalige Förderung von Telefon- und Internetkosten möglich.
· Bei Druckerzeugnissen und anderen Materialien, die im Rahmen des Kleinprojektes entstehen und gefördert werden, müssen der Projektabrechnung 3 Belegexemplare beigelegt werden. Die Veröffentlichungen dürfen nicht zu Gewalt aufrufen und müssen auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. 
· Die Lokale Koordinierungsstelle entscheidet über den Antrag im Normalfall innerhalb von einer Woche kurz in schriftlicher Form. 

· Der Antragsteller kann bei positiver Entscheidung die angegebenen Ausgaben tätigen und erhält bei Vorlage der Quittung so zeitnah wie möglich den beantragten Betrag per Überweisung zurückerstattet. Der Träger des Aktionsfonds erstattet Kosten für Maßnahmen im Normalfall erst nach Vorlage der entsprechenden Originalbelege (Quittungen), Vorschüsse können nur in begründeten Ausnahmefällen gewährleistet werden. 

· Der Empfänger gibt nach Abschluss der Maßnahme zusammen mit den Originalbelegen (Quittungen) ein kurzes schriftliches Feedback an die lokale Koordinierungsstelle (Zahl der Projektteilnehmer/Innen bzw. Besucheranzahl bei Veranstaltungen; Ergebnisse aus dem Kleinprojekt/ der Aktion).
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Tabelle1

		Finanzplanpositionen																Gesamt						davon 2011

		1.		Ausgaben

		1.1.		Personalausgaben1 (SV-pflichtig)														- 0 €						- 0 €

		1.2.		Sachausgaben2														- 0 €						- 0 €

		1.3.		Abschreibungen3														- 0 €						- 0 €

		Summe gesamt:																- 0 €						- 0 €

		2.		Einnahmen

		2.1.		Eigenmittel																				- 0 €

		2.2.		öffentl. Zuschüsse: EU-Mittel														- 0 €						- 0 €

		2.3.		öffentl. Zuschüsse: Bundesland														- 0 €						- 0 €

		2.4.		öffentl. Zuschüsse: Städte / Kreise														- 0 €						- 0 €

		2.5.		andere Drittmittel														- 0 €						- 0 €

		2.6.		sonstige Einnahmen / Erlöse														- 0 €						- 0 €

		2.7.		Bundesmittel Vielfalt - LAP														- 0 €						- 0 €

		Summe gesamt:																- 0 €						- 0 €

		3.		Gesamtfinanzierung

		3.1.		Einnahmen des Trägers														- 0 €						- 0 €

		3.2.		Ausgaben des Trägers														- 0 €						- 0 €

				Differenz														- 0 €						- 0 €






